
Satzung



§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung krebskran-

ker Kinder und Jugendlicher und deren Familien,

im Einzelfall, soweit Kapazitäten im Mildred-

Scheel-Haus verfügbar sind, auch chronisch- oder

schwerstkranker Kinder und Jugendlicher und

deren Familien.

(2) Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere

durch:

a. Hilfeleistungen an die in Absatz (1) genannten

Personen (auch präventiver und rehabilitativer,

finanzieller und psychosozialer Art)

b. Unterkunft und Betreuung der in Absatz (1) ge-

nannten Personen im vereinseigenen Mildred-

Scheel-Haus und dessen Erhaltung

c. Unterstützung des schwäbischen Kinderkrebs-

zentrums und im Einzellfall anderer medizini-

scher Einrichtungen

d. Unterstützung von Selbsthilfegruppen bei deren

Aufgaben

e. Unterstützung der Krebsforschung auf dem

Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin

(3) Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen,

Spenden und freien Zuwendungen.

§ 1 Name, Sitz und
Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen »Elterninitiative krebs-

kranker Kinder Augsburg – LICHTBLICKE e. V.«

(2) Vereinssitz ist Augsburg.

(3) Der Verein ist im Vereinsregister unter Nr. 1349

eingetragen.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



(3) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und endet

durchTod, Austritt oder Ausschluss bzw. durch Auf-

lösung des Vereins.

(4) Der Austritt ist zum Schluss des Kalenderjahres

möglich. Er ist gegenüber dem Vorstand schriftlich

zu erklären.

(5) Ein Ausschluss ist möglich, wenn ein Mitglied seinen

Beitragspflichten trotz Aufforderung nicht nach-

kommt oder durch sein Verhalten den Zweck oder

das Ansehen des Vereins schädigt. Der Ausschluss

erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Dem Mit-

glied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit

zur Stellungnahme gegeben werden. Der Ausschluss

wird mit Mitteilung des Beschlusses an das betrof-

fene Mitglied wirksam. Der Ausschluss bedarf keiner

Ankündigung und keiner Mitteilung, wenn das Mit-

glied eine Adressenänderung nicht angezeigt hat

und seine Anschrift dem Verein nicht bekannt ist.

(6) Von den Mitgliedern werden Beiträge (Geldbei-

träge) erhoben. Über die Höhe der Beiträge be-

schließt die Mitgliederversammlung. Der Mit-

gliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und fällig zum

Anfang eines jeden Jahres.

(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzungsbe-

stimmungen einzuhalten und keine Handlungen zu

begehen, die dem Ansehen des Vereins abträglich

sind. Die Mitglieder sollen durch tatkräftige Mit-

arbeit die Bestrebungen des Vereins unterstützen.

(8) Ehrenmitglieder können durch Vorstandsbeschluss

ernannt und von der Beitragspflicht befreit werden.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinn des

Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Ab-

gabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen

Zwecke verwendet werden.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus

Mitteln des Vereins, soweit sie nicht in ihrer Person

selbst die Voraussetzungen für eine Förderung im

Sinne des Vereinszwecks erfüllen oder als Selbst-

hilfegruppe Mittel benötigen.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem

Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt

werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und

juristische Personen und sonstige rechtsfähige

Einrichtungen werden, die bereit sind, die Zwecke

des Vereins zu unterstützen.

(2) Der Antrag auf Aufnahme als Mitglied ist in schrift-

licher Form beim Vorstand zu stellen. Über die Auf-

nahme entscheidet der Vorstand.



(3) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von

der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-

fähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(4) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwe-

sende Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des

Stimmrechts kann ein anderes Mitglied oder ein

Dritter nicht bevollmächtigt werden.

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur

Änderung der Satzung ist eine Dreiviertelmehrheit

der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene

Stimmen. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden

protokolliert. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden zu

unterzeichnen und an alle Mitglieder zu versenden.

(7) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

a. Wahl des Vorstands

b. Bestellung des Kassenprüfers

c. Entgegennahme des Jahresberichts und des

Kassenberichts

d. Entlastung des Vorstands

e. Festsetzung der Beitragshöhe für Mitglieder

sowie deren Fälligkeit

f. sonstige Beschlussfassung über Anträge

im Rahmen derTagesordnung sowie über

Satzungsänderungen

§ 5 Organe
(1) Organe des Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung

b. der Vorstand

c. der Beirat

(2) Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Organe er-

geben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen.

§ 6 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vomVorsitzenden,

und bei dessenVerhinderung vom stellvertretenden

Vorsitzenden, einberufen und geleitet. Sie findet min-

destens einmal im Jahr statt. Sie ist unter Angabe

derTagesordnung schriftlich durch einfachen Brief,

der an die letzte demVerein bekannte Adresse der

Mitglieder zu richten ist, einzuberufen. Die Einberu-

fungsfrist beträgt mindestens 14Tage vor dem an-

beraumtenTermin; hierbei ist derTag der Mitglieder-

versammlung nicht mitzurechnen. Die Einberufungs-

frist beginnt mit demTag, an dem die Einladung zur

Post gegeben (Datum des Poststempels) worden ist.

Zusätzliche Anträge für dieTagesordnung sind min-

destens fünfTage vor der Mitgliederversammlung

beimVorsitzenden schriftlich einzureichen.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind

einzuberufen, wenn sie von der Mehrheit des

Vorstands für erforderlich gehalten werden oder

von mindestens einem Drittel der Mitglieder

schriftlich beim Vorsitzenden beantragt werden.



(5) Die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstands be-

trägt zwei Jahre. Die Vorstandsmitglieder bleiben

bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Eine

Wiederwahl ist zulässig.

(6) Aufgaben des Vorstands sind insbesondere:

a. die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte

b. die Durchführung der Beschlüsse der Mitglieder-

versammlung

c. die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern

d. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan

einschließlich der Beschlussfassung über die

Bildung von Rücklagen

e. die Vorlage der Jahresrechnung und des Prüf-

berichts in der Mitgliederversammlung

f. alle sonstigen Angelegenheiten des Vereins, für

die nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist

(7) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder-

versammlung kann einen angemessenen pauscha-

len Aufwandsersatz für die Mitglieder des Vor-

stands beschließen.

(8) Der Vorstand ist berechtigt, die Wahrnehmung der

laufenden Geschäfte und die Durchführung der

Beschlüsse der Mitgliederversammlung einem

hauptamtlichen Geschäftsführer, der denWeisungen

des Vorstands unterliegt, zu übertragen. Weitere

hauptamtliche Mitarbeiter können zur Wahrneh-

mung der laufenden Geschäfte durch den Vorstand

eingestellt werden. Diesen Personen kann der Vor-

stand auch aufgabenbezogene Zeichnungsrechte

(i.A.) übertragen. Auswahl und Einstellung der

Fachkräfte obliegt ausschließlich dem Vorstand.

§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:

a. dem Vorsitzenden

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden

c. dem Schatzmeister

d. dem Schriftführer

e. bis zu zehn Beisitzern

(2) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzen-

de vertreten den Verein gerichtlich und außerge-

richtlich. Der Vorsitzende und der stellvertretende

Vorsitzende haben Alleinvertretungsbefugnis. Im

Innenverhältnis des Vereins soll der stellvertre-

tende Vorsitzende seine Vertretungsbefugnis nur

bei Verhinderung des Vorsitzenden ausüben. Die

Vertretungsmacht wird nicht beschränkt.

(3) Der Vorstand kann weitere beratende Vorstands-

mitglieder (ohne Stimmrecht für Vorstandsbe-

schlüsse) in den Vorstand kooptieren.

(4) Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsit-

zenden, imVerhinderungsfall vom stellvertretenden

Vorsitzenden, einberufen und geleitet. Der Vorstand

tritt zusammen, wenn es die Gegebenheiten erfor-

dern, mindestens aber einmal im Vierteljahr. Er ist

beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder ein-

geladen sind und ein Drittel seiner Mitglieder im

Sinn des vorstehenden Absatzes (1) anwesend ist.

Jedes Mitglied des Vorstands hat eine Stimme. Be-

schlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.



§ 10 Auflösung,
Anfallberechtigung

(1) Der Verein kann nur in einer außerordentlichen

Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit

der abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst wer-

den. Auf derTagesordnung dieser Mitgliederver-

sammlung darf nur der Punkt »Auflösung des

Vereins« stehen. Die Versammlung ist beschluss-

fähig, wenn mindestens drei Viertel aller Mitglieder

anwesend sind. Erweist sich die Mitgliederver-

sammlung als beschlussunfähig, so ist erneut zu

einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

einzuladen, die auf jeden Fall beschlussfähig ist;

hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Im

Übrigen ist § 6 der Satzung entsprechend anzu-

wenden.

(2) Die Auflösung des Dachverbands »Deutsche Leu-

kämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke

Kinder e.V.« lässt den Bestand des Vereins unbe-

rührt.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder

bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten

Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den

»VEREIN ZUR FAMILIENNACHSORGE –

BUNTER KREIS e.V.«, der es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige

Zwecke zu verwenden hat.

§ 8 Beirat
(1) Der Vorstand kann einen Beirat auf die Dauer der

Amtszeit des Vorstands bestellen. Der Beirat soll

aus mindestens drei Personen bestehen.

Mitglieder des Beirats sollen Personen des öffent-

lichen Lebens sein.

(2) Der Beirat soll den Vorstand in Sachfragen beraten

und die Zwecke des Vereins in der Öffentlichkeit

fördern.

§ 9 Kassenprüfung
(1) Die Überprüfung der Kassengeschäfte erfolgt ein-

mal im Jahr vor der Jahreshauptversammlung, in

der vom Kassenprüfer berichtet wird.

(2) Die Jahresrechnung ist dem Kassenprüfer recht-

zeitig vor der Mitgliederversammlung zur Prüfung

vorzulegen.

(3) Das Ergebnis ist zu protokollieren und als

Prüfungsbericht der Mitgliederversammlung

vorzulegen.



Mildred-Scheel-Haus

Neusässer Straße 43a

86156 Augsburg

Telefon 08 21/440 69-0

Telefax 08 21/440 69-99

info@krebskranke-kinder-augsburg.de

www.krebskranke-kinder-augsburg.de

Als gemeinnütziger Verein eingetragen.
Mitglied der »Deutschen Leukämie-Forschungshilfe –
Aktion für krebskranke Kinder e.V.«

Spenden sind steuerbegünstigt.Wenn Sie eine Zuwendungs-
bestätigung für das Finanzamt benötigen, schreiben Sie bitte Ihre
Anschrift deutlich und vollständig.


